


Bebauungsplan
„Wasserstraße Erweiterung
und 4. Änderung”

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
„Südlich Christian-Rath-Straße” - 4. Änderung

Herausnahme aus dem Geltungsbereich des 
BP Südl. der Christian-Rath-Straße – 4. Änd

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche in den BP Wasserstraße 
übernommen (s. 6. Änd. BP Wasserstraße)

vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche aus dem Geltungsbereich 
des BP Wasserstraße herausgenommen
(s. 6. Änd. BP Wasserstraße)
und in den BP Südl. der Christian-Rath-Straße 
– 4. Änderung aufgenommen

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche aus dem Geltungsbereich 
des BP Wasserstraße herausgenommen
(s. 6. Änd. BP Wasserstraße)
und in den BP Südl. der Christian-Rath-Straße 
– 4. Änderung aufgenommen

Vereinfachte Änderung gem.
Beschluss vom 01.10.2020
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
„Südlich Christian-Rath-Straße” - 4. Änderung

Bebauungsplan
„Wasserstraße Erweiterung
und 4. Änderung”

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
„Südlich Christian-Rath-Straße” - 4. Änderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Im gesamten Plangebiet sind Einzelhandelsnutzunen mit Lebensmittel-, Textil-, Elektro-, Schuh- und 

Lederwaren ausgeschlossen.

2. Die gem. §§ 14 und 23 Abs. 5 BauN VO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen 
Nebenanlagen werden auf maximal 30,00 qm bei einer Firsthöhe von maximal 4,50 m und einer 
Traufhöhenbeschränkung von maximal 3,00 m festgesetzt.

Die Angaben der Höhenbeschränkungen werden auf Geländeniveau festgesetzt.

Einschließlich der 1. Änderung

Einschließlich der 2. Änderung, Januar 2002

Einschließlich Änderung der Gestaltungssatzung vom 19.08.2009

Einschließlich der 3. Änderung, Oktober 2007

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 30.10.2012

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Beschluss vom 28.04.2020

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Beschluss vom 01.10.2020

Ursprungsplan

01.10.2020 vereinfachte Änderung gemäß Beschluss 
vom 01.10.2020

F

Planbereich der 3. Änderung

vereinfachte Änderung gemäß
Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Herausnahme aus dem Geltungsbereich des 
BP Südl. der Christian-Rath-Straße – 4. Änd

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche in den BP Wasserstraße 
übernommen (s. 6. Änd. BP Wasserstraße)

vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche aus dem Geltungsbereich 
des BP Wasserstraße herausgenommen
(s. 6. Änd. BP Wasserstraße)
und in den BP Südl. der Christian-Rath-Straße 
– 4. Änderung aufgenommen

Gemäß Beschluss vom 01.10.2020
wird diese Teilfläche aus dem Geltungsbereich 
des BP Wasserstraße herausgenommen
(s. 6. Änd. BP Wasserstraße)
und in den BP Südl. der Christian-Rath-Straße 
– 4. Änderung aufgenommen
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